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Erstes Kapitel 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Soziale Pflegeversicherung 

(1) Zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit wird als neuer eigenständiger Zweig der Sozi-
alversicherung eine soziale Pflegeversicherung geschaf-
fen. 

(2) In den Schutz der sozialen Pflegeversicherung sind 
kraft Gesetzes alle einbezogen, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind. Wer gegen Krank-
heit bei einem privaten Krankenversicherungsunterneh-
men versichert ist, muß eine private Pflegeversicherung 
abschließen. 

(3) Träger der sozialen Pflegeversicherung sind die Pfle-
gekassen; ihre Aufgaben werden von den Krankenkassen 
(§ 4 des Fünften Buches) wahrgenommen. 

(4) Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebedürf-
tigen Hilfe zu leisten, die wegen der Schwere der Pflege-
bedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen 
sind. 

(5) In der Pflegeversicherung sollen geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede bezüglich der Pflegebedürftigkeit von 
Männern und Frauen und ihrer Bedarfe an Leistungen be-
rücksichtigt und den Bedürfnissen nach einer kultursen-
siblen Pflege nach Möglichkeit Rechnung getragen wer-
den. 

(6) Die Ausgaben der Pflegeversicherung werden durch 
Beiträge der Mitglieder und der Arbeitgeber finanziert. Die 
Beiträge richten sich nach den beitragspflichtigen Einnah-
men der Mitglieder. Für versicherte Familienangehörige 
und eingetragene Lebenspartner (Lebenspartner) werden 
Beiträge nicht erhoben. 

(7) Ein Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft gilt im Sinne dieses Buches als Familienange-
höriger des anderen Lebenspartners, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 2 Selbstbestimmung 

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den 
Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein mög-
lichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfen 
sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und 
seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen, auch in Form der 
aktivierenden Pflege, wiederzugewinnen oder zu erhalten. 

(2) Die Pflegebedürftigen können zwischen Einrichtungen 
und Diensten verschiedener Träger wählen. Ihren Wün-
schen zur Gestaltung der Hilfe soll, soweit sie angemes-
sen sind, im Rahmen des Leistungsrechts entsprochen 
werden. Wünsche der Pflegebedürftigen nach gleichge-
schlechtlicher Pflege haben nach Möglichkeit Berücksich-
tigung zu finden. 

(3) Auf die religiösen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen 
ist Rücksicht zu nehmen. Auf ihren Wunsch hin sollen sie 
stationäre Leistungen in einer Einrichtung erhalten, in der 
sie durch Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden 
können. 

(4) Die Pflegebedürftigen sind auf die Rechte nach den 
Absätzen 2 und 3 hinzuweisen. 

 

§ 3 Vorrang der häuslichen Pflege 

Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorran-
gig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pfle-
gebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umge-
bung bleiben können. Leistungen der teilstationären 
Pflege und der Kurzzeitpflege gehen den Leistungen der 
vollstationären Pflege vor. 

 

§ 4 Art und Umfang der Leistungen 

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst-, 
Sach- und Geldleistungen für den Bedarf an körperbezo-
genen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungs-
maßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung sowie 
Kostenerstattung, soweit es dieses Buch vorsieht. Art und 
Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der 
Pflegebedürftigkeit und danach, ob häusliche, teilstatio-
näre oder vollstationäre Pflege in Anspruch genommen 
wird. 

(2) Bei häuslicher und teilstationärer Pflege ergänzen die 
Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, nachbar-
schaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Be-
treuung. Bei teil- und vollstationärer Pflege werden die 
Pflegebedürftigen von Aufwendungen entlastet, die für 
ihre Versorgung nach Art und Schwere der Pflegebedürf-
tigkeit erforderlich sind (pflegebedingte Aufwendungen), 
die Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung tragen 
die Pflegebedürftigen selbst. 

(3) Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürf-
tige haben darauf hinzuwirken, daß die Leistungen wirk-
sam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen 
Umfang in Anspruch genommen werden. 

 

§ 5 Prävention in Pflegeeinrichtungen, Vorrang von 
Prävention und medizinischer Rehabilitation 

(1) Die Pflegekassen sollen Leistungen zur Prävention in 
stationären Pflegeeinrichtungen nach § 71 Absatz 2 für in 
der sozialen Pflegeversicherung Versicherte erbringen, 
indem sie unter Beteiligung der versicherten Pflegebe-
dürftigen und der Pflegeeinrichtung Vorschläge zur Ver-
besserung der gesundheitlichen Situation und zur Stär-
kung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten 
entwickeln sowie deren Umsetzung unterstützen. Die 
Pflichten der Pflegeeinrichtungen nach § 11 Absatz 1 
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bleiben unberührt. Der Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen legt unter Einbeziehung unabhängigen Sachver-
standes die Kriterien für die Leistungen nach Satz 1 fest, 
insbesondere hinsichtlich Inhalt, Methodik, Qualität, wis-
senschaftlicher Evaluation und der Messung der Errei-
chung der mit den Leistungen verfolgten Ziele. 

(2) Die Ausgaben der Pflegekassen für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach Absatz 1 sollen insgesamt im Jahr 
2016 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag von 0,30 
Euro umfassen. Die Ausgaben sind in den Folgejahren 
entsprechend der prozentualen Veränderung der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Bu-
ches anzupassen. Sind in einem Jahr die Ausgaben run-
dungsbedingt nicht anzupassen, ist die unterbliebene An-
passung bei der Berechnung der Anpassung der Ausga-
ben im Folgejahr zu berücksichtigen. 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 
sollen die Pflegekassen zusammenarbeiten und kassen-
übergreifende Leistungen zur Prävention erbringen. Er-
reicht eine Pflegekasse den in Absatz 2 festgelegten Be-
trag in einem Jahr nicht, stellt sie die nicht verausgabten 
Mittel im Folgejahr dem Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen zur Verfügung, der die Mittel nach einem von ihm 
festzulegenden Schlüssel auf die Pflegekassen zur Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Absatz 1 verteilt, die Koope-
rationsvereinbarungen zur Durchführung kassenübergrei-
fender Leistungen geschlossen haben. Auf die zum Zwe-
cke der Vorbereitung und Umsetzung der Kooperations-
vereinbarungen nach Satz 2 gebildeten Arbeitsgemein-
schaften findet § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des Zehnten 
Buches keine Anwendung. 

(4) Die Pflegekassen wirken unbeschadet ihrer Aufgaben 
nach Absatz 1 bei den zuständigen Leistungsträgern da-
rauf hin, dass frühzeitig alle geeigneten Leistungen zur 
Prävention, zur Krankenbehandlung und zur medizini-
schen Rehabilitation eingeleitet werden, um den Eintritt 
von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

(5) Die Pflegekassen beteiligen sich an der nationalen 
Präventionsstrategie nach den §§ 20d bis 20f des Fünften 
Buches mit den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2.
 (6) Die Leistungsträger haben im Rahmen ihres Leis-
tungsrechts auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit ihre 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergän-
zenden Leistungen in vollem Umfang einzusetzen und da-
rauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, 
zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu verhindern. 

(7) Im Jahr 2020 müssen die Ausgaben der Pflegekassen 
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 nicht 
dem in Absatz 2 festgelegten Betrag entsprechen. Im Jahr 
2019 nicht verausgabte Mittel sind abweichend von Ab-
satz 3 Satz 2 im Jahr 2020 nicht dem Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 6 Eigenverantwortung 

(1) Die Versicherten sollen durch gesundheitsbewußte 
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Vorsor-
gemaßnahmen und durch aktive Mitwirkung an Kranken-
behandlung und Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation dazu beitragen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

(2) Nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit haben die Pflege-
bedürftigen an Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion und der aktivierenden Pflege mitzuwirken, um die 
Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern oder eine 
Verschlimmerung zu verhindern. 

 

§ 7 Aufklärung, Auskunft 

(1) Die Pflegekassen haben die Eigenverantwortung der 
Versicherten durch Aufklärung und Auskunft über eine ge-
sunde, der Pflegebedürftigkeit vorbeugende Lebensfüh-
rung zu unterstützen und auf die Teilnahme an gesund-
heitsfördernden Maßnahmen hinzuwirken. 

(2) Die Pflegekassen haben die Versicherten und ihre An-
gehörigen und Lebenspartner in den mit der Pflegebedürf-
tigkeit zusammenhängenden Fragen, insbesondere über 
die Leistungen der Pflegekassen sowie über die Leistun-
gen und Hilfen anderer Träger, in für sie verständlicher 
Weise zu informieren und darüber aufzuklären, dass ein 
Anspruch besteht auf die Übermittlung  

1. des Gutachtens des Medizinischen Dienstes oder ei-
nes anderen von der Pflegekasse beauftragten Gut-
achters sowie 

2. der gesonderten Präventions- und Rehabilitations-
empfehlung gemäß § 18a Absatz 1.  

Mit Einwilligung des Versicherten haben der behandelnde 
Arzt, das Krankenhaus, die Rehabilitations- und Vorsor-
geeinrichtungen sowie die Sozialleistungsträger unver-
züglich die zuständige Pflegekasse zu benachrichtigen, 
wenn sich der Eintritt von Pflegebedürftigkeit abzeichnet 
oder wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. Die zu-
ständige Pflegekasse informiert die Versicherten unver-
züglich nach Eingang eines Antrags auf Leistungen nach 
diesem Buch insbesondere über ihren Anspruch auf die 
unentgeltliche Pflegeberatung nach § 7a, den nächstgele-
genen Pflegestützpunkt nach § 7c sowie die Leistungs- 
und Preisvergleichsliste nach Absatz 3. Ebenso gibt die 
zuständige Pflegekasse Auskunft über die in ihren Verträ-
gen zur integrierten Versorgung nach § 92b Absatz 2 ge-
troffenen Festlegungen, insbesondere zu Art, Inhalt und 
Umfang der zu erbringenden Leistungen und der für die 
Versicherten entstehenden Kosten, und veröffentlicht 
diese Angaben auf einer eigenen Internetseite. 

(3) Zur Unterstützung der pflegebedürftigen Person bei 
der Ausübung ihres Wahlrechts nach § 2 Absatz 2 sowie 
zur Förderung des Wettbewerbs und der Überschaubar-
keit des vorhandenen Angebots hat die zuständige Pfle-
gekasse der antragstellenden Person auf Anforderung 


